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weilen , und ihre Reiſe ſodann mit dem um 10 Uhr nach Mainz

weiter fahrenden kölniſchen Schiffe fortſetzen .
Die dießjährigen Preiſe und die vielfachen Erleichterungen

für die Paſſagiere ſind bei allen Agenturen der Geſellſchaft aus

den gratis verabreicht werdenden Tarifen zu erſehen .

56 — —

XXI . Polizeiliche Verordnungen und

Bekanntmachungen .

A. Innerhalb der Stadt .

1) Fremden - ⸗Polizei .
Jeder Gaſtwirth und ſonſtiger Hauseigenthümer , oder über—

haupt Private , muß jeden Morgen halb 8 Uhr die Nachtzettel
in der Art auf dem Polizeibureau abliefern , daß 1) Name ,
Stand , 3) Wohnort und 4) Perſonenzahl der bei ihm angekom—⸗
menen Fremden leſerlich und pünctlich angegeben ſind . Wer um
8 Uéhr Morgens ſeine Fremden Anzeigen noch nicht abgeliefett
hat , verfällt für jede verheimlichte Perſon in eine Geldbuße von
2 Gulden . Die Gaſtwirthe haben überdieß ein Fremdenbuch zu
führen , in welches die Einträge , wo immer möglich , durch die

Gäſte eigenhändig geſchehen müſſen . Impreſſen ſowohl zu
dem Fremdenbuch als auch der Nachtzettel ſind in der hieſigen
Buchdruckerei ſtets vorräthig .

Bei Logisveränderungen iſt gleichfalls der Hauseigenthümer ,
bei welchem der Fremde einzieht , zur Anzeige verbunden .

Eben ſo ſind die wie der abgereisten Gäſte pünctlich an.

zuzeigen .
Bei allen Dienſtveränderungen der Dienſtboten und

Geſellen iſt ſowohl der Eintritt als der Austritt auf dem Polize —
bureau anzuzeigen

2) Straßen⸗Polizei .
1) Uém die nöthige Reinlichkeit in den Straßen und auf den

öffentlichen Plätzen zu erhalten , und den Einwohnern die Ge—

legenheit zu verſchaffen , die Kehricht auf die Seite zu ſchaffel ,
iſt die Einrichtung getroffen , daß jeden Samſtag ein Wagen in
der Stadt herumfährt , wo jeder Einwohner die in der Woche
ſich ergebenen Gaſſenkehricht vor ſeiner Wohnung auf dieſen
Wagen verbringen kann .

2) Jeder Hauseigenthümer ſoll vor ſeinem Wohnhauſe odet
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ſonſtigem Gebäude , in der Stadt oder in den Vorſtädten , jeden
Tag , Morgens zwiſchen 6 und 7 Uhr , die Straße reinigen laſſen ,
Sonntags ausgenommen , wo es am Samſtag Abends zwiſchen
6 und 7 Uhr zu geſchehen hat , bei 15 kr. Strafe .

3) Bei trockener Witterung , den ganzen Sommer über , hat
jeder Hauseigenthümer , ſowohl des Morgens vor dem Straßen⸗
kehren , als Nachmittags 5 Uhr, die Straße , längs ſeinem Hauſe ,
unter einer Strafe von 30 kr . , begießen zu laſſen .

4) Jeder Hausbeſitzer iſt , bei Strafe von 30 kr . , gehalten ,
bei gefallenem Schnee , in der ganzen Länge ſeines Hauſes , eine
geräumige Fußbahn zu unterhalten , und bei vorhandenem Glatt —
eis in derſelben Ausdehnung gehörig mit Sand zu beſtreuen .
Das Schlittenfahren ohne Rollen iſt verboten .

5) Jeder Baueigenthümer , der entweder einen neuen Bau
aufführen , oder eine Reparation in oder auffer ſeinem Hauſe ,
wodurch eine weſentliche Veränderung entſteht , vornehmen will ,
iſt gehalten , vorher die Anzeige bei großh. Polizeibureau zu machen .
Im Unterlaſſungsfalle iſt der Baueigenthümer nicht nur für
allen Schaden und Nachtheil verantwortlich , ſondern er wird auch
zu nahmhafter Strafe gezogen . Ueberdieß wird der Maurer - oder
Zimmermeiſter , der Neubauten oder Reparationen ohne vor —
herige Genehmigung unternimmt , mit 10 Reichsth . Strafe belegt .

6) An beiden Endpuncten eines Gebäudes , an deſſen äuſſern
Theilen gebaut oder reparirt wird , müſſen , zur Warnung oder
Abhaltung der Voruͤbergehenden , am Tage Latten , und Abends
Laternen angebracht werden .

7) Beim Bauen dürfen Steine oder ſonſtige Materialien nur
ein Drittel der Straßenbreite einnehmen ; Nachts müſſen ſie be—
leuchtet werden ; eben ſo die Wagen , welche zur Nachtzeit nicht
untergebracht werden können .

8) Diejenigen , welche ihr Bauweſen bis zum 15. Mai noch
nicht beendigt haben , ſind gehalten , die Baumaterialien in der
Art auf die Seite ſchaffen zu laſſen , daß keine Wege weder be—

engt noch verſperrt , und die Straßen rein gehalten werden .
Auch iſt der Schutt und der Abgang vom Bauweſen ſogleich zu
entfernen , bei 30 kr. Strafe .

9) Nach 6 Uhr Morgens darf ſich kein Dungwagen weder in
der Stadt noch in den Vorſtädten betreten laſſen , und es iſt bei
Flüſſigkeiten dafür zu ſorgen , daß keine Spuren zurück bleiben ,
bei 1 fl. Strafe .

10) Das Dungtragen in Körben oder Rückkörben iſt nur bei

gänzlicher Bedeckung derſelben geſtattet ; die Dagegenhandelnden
verfallen in eine Strafe von 30 kr.



11) Das tägliche Dung⸗ und Schuttausführen zur Winterszeit ,
nämlich : vom 1. November bis 1. Mai , iſt unter nachfolgenden
Bedingungen geſtattet :

a) Die Wagen Derjenigen , welche an andern als an denen

hiezu erlaubten Tagen Dung oder Schutt ausführen wollen ,
müſſen geſchloſſen , d. h. auf die Art gefertigt ſeyn , daß der

Boden aus einem breiten , ganzen Brette beſtehe , auf welchem

zu beiden Seiten ebenfalls ganze Bretter , auf dem Bodenbrett
genau anpaſſend , als Seitenwände ſtehen , die durch Gabeln zu—⸗

ſammengehalten werden , und zwiſchen welchen an dem vordern und

hintern Ende leicht einſetzbare Schieber den Kaſten genau ſchließen.
b) Darf der Dung oder Schutt nicht über den Stand der

Bretter hinaus geladen werden , damit bei der Bewegung der

Wagen auf dem Straßenpflaſter nichts herausfalle , und die
Straße verunreinige ; im entgegengeſetzten Falle erfolgt eine

Strafe von 1 fl.
c) Der ſogenannte Dungpfuhl , nämlich der Dung , welcher

ſtark abtropft , darf , wegen Reinhaltung der Straßen , nur in

Fäſſern , und wegen des übeln Geruchs , nur bis Morgens
10 Uhr ausgeführt werden ; die Dagegenhandelnden verfallen in

eine Strafe von 1 bis 2 fl.
Hiebei wird indeſſen beſonders darauf aufmerkſam gemacht,

daß der Abtrittdung hier nicht inbegriffen iſt , indem ſowohl für
das Reinigen der Abtritte als für die Wegſchaffung des Dunges
aus denſelben die beſtehende Verordnung in Kraft bleibt .

Weiter wird bemerkt , haß für Diejenigen , welche ſich nur an

die zwei beſtimmten Wochentage halten , an denen bisher Dung

ausgeführt werden durfte , die bisher hiefür vorgeſchriebene Alt

ordnung ebenfalls in Wirkſamkeit bleibt .

12) Es dürfen keine Pferde oder Rindvieh ohne Leine zut
Tränke getrieben werden oder frei herum laufen , bei 15 kr.

Strafe für jedes Stück .

13 ) Chaiſen können zwar an öffentlichen Brunnen gewaſchen ,
jedoch dürfen die Brunnentröge nicht verunreinigt werden , bei

15 kr. Strafe .
14 ) Das Waſchen und Scheuern von Kübeln und ſonſtigen

Hausgeräthen an warmen und kalten Brunnen , ſo wie das

Reinigen von Eingeweiden und ſonſtigen Verunreinigungen allda,

iſt bei 15 kr. Strafe verboten .
15) Das Waſchaufhängen an öffentlichen Orten iſt bei 30 kr

Strafe verboten .

16) Es darf kein Brennholz vor den Häuſern länger als

24 Stunden gelaſſen werden , bei 30 kr. Strafe .
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17) Die Häuſer ſollen mit der Polizeiſtunde geſchloſſen ſeyn ,
bei 30 kr. Strafe .

18) Gänſe und ſonſtiges Geflügel , welche in der Stadt , den
Vorſtädten oder auf den Feldern herumlaufen , werden getödtet .

19) Auf Hunde , welche Nachts herrenlos herumlaufen , iſt für
den Eigenthümer eine Strafe von 2fl . feſtgeſetzt ; auch werden
ſie nach Umſtänden getödtet . Große Hunde , mit Ausnahme der
Jagdhunde , dürfen nicht , bei Strafe von 1 fl. 30 kr. , ohne Maul⸗
bänder herumlaufen .

20 ) Große oder bösartige Hunde ſind entweder anzuketten ,
oder nicht ohne Maulkörbe laufen zu laſſen ; läufige Hündinnen
müſſen eingeſperrt werden .

21) Dunghäufen vor den Häuſern oder öffentlichen Plätzenin der Stadt , den Vorſtädten und in gemeinſchaftlichen Höfen
werden nicht mehr geduldet , und alle Dieienigen , die in dieſer
Beziehung der unterm 21. Mai 1835 verkündeten Verordnung
nicht nachgekommen ſind , verfallen in eine Strafe von 2fl .

22 ) Das Kohlenabladen vor den Häuſern iſt bei .1 fl. 30 kr.
Strafe verboten .

23 ) Das Aufhängen von Fleiſchwaaren vor den Thüren ,
Fenſtern und Läden der Metzger iſt , während des Sommers ,
unter einer Strafe von 1 Reichsthaler , verboten .

24) Das Peitſchenknallen in der Stadt ſowohl , als auf den
Promenadewegen , oder in der Nähe derſelben , iſt verboten ,
und die Zuwiderhandelnden verfallen in eine Strafe von 30 kr.

25 ) Das Ausgießen von Flüſſigkeiten oder Auswerfen ſonſtigen
Unraths aus den Fenſtern auf die Straße iſt bei 30 kr. Strafe
verboten , und jeder Hauseigenthümer hat die in ſeinem Hauſe
wohnenden Fremden auf dieſes Verbot aufmerkſam zu machen .
Namentlich iſt das Ausſchütten größerer Quantitäten Waſſers
auf die Straße , z. B. von Bädern , ſtreng verboten , und wer —
den die Uebertreter ebenfalls in eine Strafe von 30 kr—
verfällt .

26 ) Auf den Straßen und öffentlichen Plätzen iſt bei Tag wie
bei Nacht jeder unnöthiger , die Ruhe ſtörender Lärm verboten .

27 ) Das Schießen in der Neujahrsnacht , ſo wie bei Hochzeiten
und Kindtaufen iſt , bei Vermeidung einer Geldſtrafe von pfl .
oder fünftägiger Einſperrung , verboten .

28) Oeffentliche Maskenzüge dürfen ohne vorherige bezirks⸗
amtlich eingeholte Genehmigung , bei Vermeidung angemeſſener
Geld⸗ oder Gefängnißſtrafe , nicht Statt finden ,

29) In den Straßen dürfen keine Schweine getödtet wer⸗
den. Es haben daher alle Diejenigen , welche ſchlachten wollen ,
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und dazu keine Höfe haben , die Schweine durch den Metzger in

dem ſtädtiſchen Schlachthauſe tödten zu laſſen . Wer gegen dieſe

Anordnung handelt , verfällt in eine Strafe von 30 kr bis5 fl.

Zugleich wird , bei einer Strafe von 30 kr. , die in Wiederholungs⸗

fällen bis auf 5 fl. ſteigen kann , verordnet , daß die Halswunden
der getödteten Schweine , wenn ſie über die Straße getragen
werden , gehörig zugeſtopft werden müſſen , um das Abfließen des

Blutes auf das Straßenpflaſter zu verhindern . Auch ſind die—

ſelben während des Transportes mit reinen Tüchern zu bedecken,

30 ) Derjenige , welcher Kindern eine Fuhre anvertraut , und

dadurch ſowohl deren Leben und Geſundheit , als die öffentliche
Sicherheit gefährdet , wird mit einer nach Beſchaffenheit dei

Falles zu ermeſſende Geld - oder Arreſtſtrafe belegt .
31) Das Zuſammenrottiren der Handwerksgeſellen am ſo⸗

genannten blauen Montag auf den Straßen undin den

Wirthshäuſern iſt verboten . Gegen Jeden , der dagegen handell,
ſo wie überhaupt gegen Jeden hier in Arbeit ſtehenden Hand⸗
werksgeſellen , der , ohne Erlaubniß ſeines Meiſters , an einem

Montag zwecklos und müßig herumzieht , wird erſtmals eine

Strafe von 1 fl . , und im Wiederholungsfalle die Fortweiſung
verfügt .

32 ) Blumentöpfe oder andere Gefäße , welche vor die Fenſter
geſtellt werden , ſind ſo zu verwahren , daß ſie nicht herunter
fallen können .

33 ) Die Entledigung natürlicher Bedürfniſſe auf den Straßel ,
ſo wie die Verunreingung derſelben durch nicht gehörig verwahlte
Dungfuhren , wird geahndet .

34 ) Vor Mitternacht dürfen keine Abtritte gereinigt , oder
ſonſtig übelriechende Flüſſigkeiten ausgeleert werden . Auch iſt mit

einem ſolchen Geſchäft bei Tagesanbruch aufzuhören , 5fl . Strafe.
35 ) Beſpannte Wagen dürfen nicht ohne Aufſicht ' ſtehen bleiben,
jedenfalls ſind die Waagen auszuhängen oder die Zugſtricke abzulöſel.

36 ) Das zu ſchnelle Fahren oder Reiten in den Straßen if
verboten .

37) Das Tabakrauchen in Ställen , Scheunen und Werkſtätlel ,
wo Holz verarbeitet wird , iſt ſtreng unterſagt .

Eben ſo iſt das Tabakrauchen aus offenen Pfeifen untet
einer Strafe von 30 kr. , oder , je nach Umſtänden , unter al⸗

gemeſſener Arreſtſtrafe , verboten .

38) Das Hauſiren mit Blumen , der Verkauf unreifer Früchl ,
ſo wie das Arbeiten an Sonntagen , iſt verboten .
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3 ) Amtliche Bekanntmachungen vermiſchten
Inhalts .

Während der Tage vom Chriſtabend bis Dreikönig — in der
Prozeßordnung §. 246 als Gerichtsferien bezeichnet — wer⸗
den bei großh . Bezirksamte , dringende Nothfälle ausgenommen ,
weder mündliche Klagen angenommen , noch finden proceſſualiſche
Verhandlungen Statt .

Diejenigen , welche einen Anſpruch auf das Freibad , näm⸗
lich wo auch die Verpflegung auf Koſten der Armenbadanſtalt
Statt finden ſoll , zu machen wünſchen , haben ſich jedesmal ſchon
in der Mitte Aprils jeden Jahres zu melden .

Das Hanfdörren an und in den Stuben - und Backöfen wird
mit einer von 30 kr. bis zu 5 fl. anſteigenden arbiträren Strafe
geahndet .

Als Beiträge für das Krankenhaus dahier muß bezahlt werden :
1) Von einem Knecht vierteljährlich . . 40 kr.
2) einer Magd „
3) einem Lehrjungen „ 20
4) „ einem Handwerksgeſellen wochentl . 4 ,
Die Dienſtherrſchaften und Meiſter ſind für die Beiträge ihrer

Dienſtboten und Geſellen haftbar , und haben dieſelben unmittel —
bar an den Verrechner zu zahlen .

Diejenigen Herrſchaften , welche keine Beiträge für ihre Dienſt⸗
boten leiſten , ſind verbunden , wenn dieſelben ins Spital auf —
genommen werden müſſen , alle Krankheitskoſten zu zahlen .

Wer immer eine Liegenſchaft in hieſiger Gemarkung kauft ,
hat die Anzeige hiervon , unter Vorlage des Contracts , wenn
er ſchriftlich abgefaßt iſt , zur Bewerkſtellung des Eintragens ins
Contractenbuch und der gerichtlichen Gewährung , bei dem Bürger⸗
meiſteramte zu machen .

In Ueber einſtimmung mit der zu Raſtatt beſtehenden Ordnung
muß alles Stroh , welches zum Kaufe auf den Wochenmärkten
angeboten wird , achtzehn Pfunde der Bund wiegen , widrigen⸗
falls der Verkäufer polizeilich geſtraft werden wird .

Hinſichtlich des Verkaufs von Bürgergabholz beſteht
folgende Anordnung :

Der Holzabgeber darf auf die ihm übergeben werdende Holz —
anweiſung das Holz nur Demjenigen , auf welchen die Anweiſung
lautet , verabfolgen . Wenn ein Bürger oder Fremder auf eine ,
auf einen Andern lautende Anweiſung die Abgabe von Gabholz
anſpricht , ſo darf die Abgabe nur geſchehen , wenn auf der An—
weiſung der Verkauf vom Bürgermeiſteramt geſtattet iſt .



FJeder Verkauf von Bürgergabholz ohne Erlaubnißſchein vom

Bürgermeiſteramt iſt , als der höheren Anordnung widerſtrebend ,
ungültig , und wird einem ſolchen Kaufe , in Beziehung auf
die ſtädtiſche Verwaltung , in keinem Falle Folge gegeben werden.

Der unerlaubte Gabholzverkauf iſt überdieß verpönt mit Con⸗

fiscation des verkauften Holzes und einer gleichen Strafe füt

den Verkäufer , zum Beſten des Ortsalmoſens .
Ein Fuhrmann , der ein Scheit Holz oder Klotz von angewie⸗

ſenem und abgeführtem Gabholz auf dem Holzylatze liegen läßt ,
oder auf dem Wege abgibt , wird , ſo wie Derjenige , der ſolches

Holz annimmt , unter welchem Vorwande dieſes geſchehe , in
eine Strafe von 5fl . verfällt , vorbehaltlich jedoch der Strafe

des Betruges , nach Umſtänden . 98

Uunzenbeſtit
8B. Polizeiliche vorſchriften auſſerhalb der Stadt .

1) In den engliſchen Anlagen und in den 1 nttein
Feldern . . mit

1) Die Eltern oder Mägde , welche mit Kindern in die eng⸗ e. mt ein,
liſchen Anlagen gehen , haben zu wachen , daß letztere nicht auf YDos)
den Grasplätzen herumlaufen , und Blüthen oder Aeſte an Bäumen Y 58 6
und Geſträuchen abreißen . Auch , daß die Sitzbänke nicht durch 0 Das!
ſie verunreinigt werden . tf %hk

Die Eltern werden ſowohl für allenfallſige Nachläßigkeit dek ] 9 Duz
Perſonen , die ihre Kinder beaufſichtigen ſollen , als auch dafür ünlr z fl
verantwortlich gemacht , wenn ihre Kinder ohne alle Aufſicht “Idugn
herumlaufen , und Schaden verurſachen . : 10

2) Wird das Ausheben der Vogelneſter ſtreng verboten .
3) Wird ebenfalls das ſchon lange beſtehende Verbot , daß die

Metzger ihr Vieh nicht durch die engliſchen Anlagen treiben dllitt co
dürfen , wiederholt . mun m.

40 Das Befahren der Hauptwege in den engliſchen Anlagel Im
mit Laſtwägen , ſo wie der Seitenwege mit Handkärrchen , iſt untek“ n gufh,

einer Strafe von 1 fl. 30 kr. verboten . 10 In
Für alle Vergehen in den Fällen sub 1, 2, 3 iſt , je nah nib on

Umſtänden, eine Strafe von 15 kr, bis 5 fl. feſtgeſetzt . 50Inn
5) Alles Miehweiden auf fremden Feldern iſt auch nach eln

Michaeli , bei einer Strafe von 30 kr . , verboten . 9U01
60 Das Betreten verbotener Feldwege , wodurch im Allgemeinen dih135

Schaden verurſacht wird , iſt bei 30 kr. Strafe verboten , und eüt
wird , nach Befund größerer Beſchädigung , die Strafe verſtärkl. th f

*



7) Das Ausheben der Vogelneſter iſt bei 5 fl. Strafeverboten . Zugleich wird bemerkt , daß das Fangen der jungenHaſen und das Zerſtören der Feldhühnerbruten alsWilderei betrachtet , und darnach ſchärfer beſtraft werde .
8) Die Vertilgung der Raupenneſter hat in der vorgeſchriebe⸗nen Zeit , bei einer Strafe von 5 bis 10 Reichsth . , zu geſchehen .
9) Das Baden ineinem zu nahe an den Anlagen und Straße ſichbefindenden Flußwaſſer iſt verboten , und werden die Uebertreter

dieſes Verbotes ſtrengſtens polizeilich beſtraft werden .
10 ) Das Holz - und Spänewegtragen von den Bau⸗ und

Zimmerplätzen iſt bei 30 kr. Strafe unterſagt .

2 Forſtpolizeiliche Vorſchriften —
Die Strafen der Uebertretung dieſer Vorſchriften ſind folgender⸗

maaßen beſtimmt :
1) Das Fahren über verbotene Wege oder eingeſäete junge

Schläge :
a. mit einem zweiſpännigen Wagen 1 fl. 30 kr. bis 5 fl .
b. mit einem einſpännigen Wagen oder Karren 1 fl. bis 3 fl.
c. mit einem Schiebkarren 30 kr. bis 1 fl. 30 kr.
2) Das Reiten auf ſolchen 45 kr. bis 1 fl. 30 ke⸗
3) Das Gehen auf ſolchen 15 kr. bis 45 kr.
4) Das Herabrollen von Steinen oder Klötzen in den Gebirgen

1 fl. 30 kr.

5) Das Fangen von M rſen oder andern nützlichen Wald⸗
vögeln 3 fl bis 5 fl .

6) Das Laubſammeln an Laubtagen vor Sonnenaufgang 1 fl. 30 kr.
7) Das Austreiben des Viehes zur Weide ohne Schellen , per

Stück 5 kr.

8) Wer ein im Wald angezündetes Feuer beim Weggehen nicht
auslöſcht ( wofern das Anzünden des Feuers nicht ſchon an ſich
verboten war ) 1 fl. 30 kr. bis 5 fl.

9) Wenn beim Holzhauen der Schlag nicht gehörig geräumt
oder geſäubert wird 30 kr.

10 ) Wenn Holz , welches über 3 Zoll dick iſt , geſchrotet ſtatt
geſägt wird 45 kr.

11) Wenn das Scheiterholz nicht gehörig geſpalten , oder 4
Schuh lang gemachtwird , neben Anſatz des Mehrwerths ,1 fl. 30 kr.

12) Wenn die Wellen zu lang oder dick gemacht , namentlich
Holz von mehr als 2 Zoll Dicke in dieſelben gebunden wird , per
100 Stück 1 fl. 30 kr.

13 ) Wenn Stämme oder Stangen zu hoch über der Erde ab⸗
gehauen werden :

5



a. vom Stamme , der über 1 Schuh dick iſt , 45 kr.

b. „ „ „ unter 1 I, ,

14) Das Zerſplittern der Stöcke in den Niederwaldungen 45 kr—

15) Wenn die Stöcke ( gegen den §. 19 d. F. G. ) zu hoch ge⸗

hauen werden 15. kr.

16) Das Beſchlagen , Zimmern und Schneiden des Baubolzes

in den mit Unterwuchs verſehenen Schlägen ( gegen den §. 20

d. F. G. ) , per Stamm IAl .

17) Das Roden und Schlagen von Stöcken oder Stumpen

( gegen den 9. 24 d. F. G. ) 1 fl.

18 ) Das muthwillige Beſchädigen des Unterwuchſes bei Auf⸗

arbeitung des Holzes 30 kr. bis 5fl .

19 ) Wenn Klafterholz nicht zur beſtimmten Zeit gehauen wird

1 fl. 30 kr.

20) Wenn Stammholz nicht zur beſtimmten Zeit gehauen und

das Nadelholz nicht ſogleich gehörig entrindet wird 1 fl. 30 kr.

21 ) Wenn zur Nachtzeit im Walde gearbeitet wird 1 fl. 30kr.
22) Das eigenmächtige Ausſtehen eines Holzmachers aus dem

ihm angewieſenen Diſtrict und Aufſchaffen eines andern Looſes
in demſelben Schlag 1 fl.

23) Nichterſcheinen und Widerſpenſtigkeit der zu den Wald⸗

culturdienſten verpflichteten Perſonen , oder Stellung hiezu untaug —

licher Arbeiter 30 kr.

3) Weggeldordnung der Stadt Baden .

1) Alle beladenen Wagen , die in der hieſigen Stadt ein⸗ und

ausfahren , ſollen gehalten ſeyn , Weggeld zu entrichten ; aus⸗

genommen von der Weggeldentrichtung ſind :
a. Die Wagen , welche Victualien und Felderzeugniſſe auf den

Markt bringen .
b. Chaiſen und Wagen , welche nur Perſonen führen .
c. Die Ooſer und Balger Einwohner mit ihrem Bürgergab⸗

holz und bürgerlichen Bauholz .

2) Alles Weggeld muß an der Weggeldſtätte in der Ooſer Vor⸗

ſtadt entrichtet werden , die Weggeldſtätte in der Beuerner Vor⸗
ſtadt wird aufgehoben , dagegen bleibt jene am ſogenannten

Gernsbacher Thor beſtehen .

3) Der beladene Wagen zahlt , ohne Rückſicht auf den Gegen⸗

ſtand der Ladung :

Ffür einsPfeddd 3kr .
Reinen Schſee ) ) ) ) 2.

eine Küh . 17

4) Derjenige Fuhrmann , deſſen beladener Wagen 300 Schritte
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an der Weggeldſtätte vorbeigefahren iſt , ohne das Weggeld ent⸗
richtet zu haben , iſt als Defraudant anzuſehen und verfällt in
die verordnete Strafe .

5) Der Defraudant hat , unter Nachzahlung des einfachen Be —
trags des zu entrichtenden Weggelds , den zwanzigfachen Betrag
als Strafe zu entrichten .

6) Das Bürgermeiſteramt iſt die Stelle , dem die Unterſuchungund Beſtrafung der Weggeld - ⸗Defraudation zuſteht .
7) Nebſt dem, daß der Weggelderheber zur möglichſten Aufſicht

verpflichtet iſt , ſoll das ſtädtiſche Polizeiaufſichts - Perſonal zur
Aufſicht angewieſen werden .

8) Von der Strafe erhält der Anzeiger ein Drittel , die übrigen
zwei Drittel fließen zur Stadtgemeindecaſſe .

9) Der Weggelderheber ſoll ein Manual führen , nach dem
von der ſtädtiſchen Verwaltung vorgeſchrieben werdenden Formular ;
die Bugſeite bildet das Manual , die Randſeite die Scheine für
die Weggelzdpflichtigen .

Die Impreſſen hierzu werden auf ſtädtiſche Koſten angeſchafft
und bei dem Bürgermeiſteramt aufbewahrt , wovon dann dem
Weggelderheber ſo viel als nöthig von Zeit zu Zeit zugezählt werden .

Alle Monate hat der Weggelderheber ſein Manual abzuſchließen
und an das Bürgermeiſteramt ſammt den Impreſſenvorrath auf —
zuliefern , worauf das Burgermeiſteramt die Einnahmsdecretur
für die Stadtcaſſe nach vorheriger Prüfung beſorgen wird .

Für Impreſſen , die der Weggelderheber nicht vorlegt , ſoll
derſelbe gehalten ſeyn , wenn er nicht etwa den Abgang von
verdorbenen durch Vorlage derſelben nachweiſen kann , für jedes
Zeichen 4 kr. zu entrichten . Alle Correcturen an Datum oder
Betrag der Zahlung ſind , ſowohl im Manual als im Zeichen für
den Pflichtigen , verboten .

10) Der Weggelderheber erhält für ſeine Belohnung 15 Pet.
von dem eingehenden Weggeld ohne alle weitere Belohnung .

11) Rückſichtlich der von der Weggeldentrichtung befreiten Ooſer
und Balger abgegeben werdenden Bürgergab - und Bauholzfuhren
wird , zur Vermeidung von Unterſchleifen , feſtgeſetzt : die Brenn⸗
und Bauholzabgeber ſind gehalten , über das an Ooſer und
Balger abgegeben werdende Bürgergab - und Bauholz den Fuhr —
leuten Paſſirſcheine auszuſtellen , welche Scheine die Fuhrleute
ſogleich bei Paſſirung der Legſtätte dem Weggelderheber abzugeben
haben . Die ohne Abgabe der Paſſirſcheine an die Legſtätte weiter
fahrenden Fuhrleute ſollen wie Defraudanten beſtraft werden .

Der Weggelderheber hat die Paſſirſcheine ans Bürgermeiſter —
amt abzugeben .
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